
0.152.391.006 

Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 
Jahrgang 2026 Nr. 122 ausgegeben am 21. April 2026 

 

Notenaustausch 
zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und 

der Europäischen Union betreffend die 
Übernahme der Verordnung (EU) 2024/1351 
über Asyl- und Migrationsmanagement, der 

Verordnung (EU) 2024/1359 zur Bewältigung 
von Krisensituationen und Situationen 

höherer Gewalt im Bereich Migration und Asyl 
und der Verordnung (EU) 2024/1358 über die 

Einrichtung von Eurodac für den Abgleich 
biometrischer Daten (Weiterentwicklung des 

Dublin/Eurodac-Besitzstands) 

Abgeschlossen durch Notenaustausch vom 14. Juni 2024 
Zustimmung des Landtags: 7. November 20251 

Inkrafttreten: 21. April 2026 

Mission des Fürstentums Liechtenstein Brüssel, 14. Juni 2024 
bei der Europäischen Union 

Europäische Kommission 
Generalsekretariat, SG.B.2 
200, Rue de la Loi 
1049 Brüssel 
Belgien 
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Die Mission des Fürstentums Liechtenstein bei der Europäischen 
Union entbietet dem Generalsekretariat der Europäischen Kommission 
ihre Empfehlung und beehrt sich, Bezug zu nehmen auf die Notifikation 
der Kommission vom 17. Mai 2024, welche in Übereinstimmung mit Art. 5 
Abs. 2 des Protokolls zwischen dem Fürstentum Liechtenstein, der Euro-
päischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über 
den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zu dem Abkommen zwischen 
der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft über die Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des zuständigen 
Staates für die Prüfung eines in einem Mitgliedsstaat oder in der Schweiz 
gestellten Asylantrags, erstellt wurden, und in der die folgenden Verord-
nungen des Europäischen Parlaments und des Rates notifiziert wurden: 

- Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Asyl- 
und Migrationsmanagement, zur Änderung der Verordnungen (EU) 
2021/1147 und (EU) 2021/1060 und zur Aufhebung der Verordnung 
(EU) Nr. 604/20132 

- Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Bewälti-
gung von Krisensituationen und Situationen höherer Gewalt im Be-
reich Migration und Asyl3 

- Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Ein-
richtung von Eurodac für den Abgleich biometrischer Daten zur ef-
fektiven Anwendung der Verordnungen (EU) 2024/1351 und (EU) 
2024/1350 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richt-
linie 2001/55/EG sowie zur Feststellung der Identität illegal aufhälti-
ger Drittstaatsangehöriger oder Staatenloser und über der Gefahren-
abwehr und Strafverfolgung dienende Anträge der Gefahrenabwehr- 
und Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten und Europols auf 
den Abgleich mit Eurodac-Daten, zur Änderung der Verordnungen 
(EU) 2018/1240 und (EU) 2019/818 des Europäischen Parlaments und 
des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 603/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates4 

 
2 Verordnung (EU) 2024/1351 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2024 

über Asyl- und Migrationsmanagement, zur Änderung der Verordnungen (EU) 2021/1147 
und (EU) 2021/1060 und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 (ABl. L, 
2024/1351, 22.5.2024) 

3 Verordnung (EU) 2024/1359 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2024 
zur Bewältigung von Krisensituationen und Situationen höherer Gewalt im Bereich Mig-
ration und Asyl und zur Änderung der Verordnung (EU) 2021/1147 (ABl. L, 2024/1359, 
22.5.2024) 

4 Verordnung (EU) 2024/1358 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2024 
über die Einrichtung von Eurodac für den Abgleich biometrischer Daten zur effektiven 
Anwendung der Verordnungen (EU) 2024/1351 und (EU) 2024/1350 des Europäischen 
Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2001/55/EG sowie zur Feststellung der 
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Gemäss Art. 5 Abs. 2 des Protokolls und unter Vorbehalt der Erfüllung 
der verfassungsrechtlichen Voraussetzungen in Liechtenstein informiert 
die Mission des Fürstentums Liechtenstein bei der Europäischen Union 
das Generalsekretariat der Kommission der Europäischen Union, dass das 
Fürstentum Liechtenstein den Inhalt der Rechtsakte, welche der oben ge-
nannten Notifikation der Kommission beigelegt waren und Teil dieser 
Antwortnoten sind, akzeptiert und in seine innerstaatliche Rechtsordnung 
umsetzen wird. Gemäss Art. 5 Abs. 3 des Protokolls wird das Fürstentum 
Liechtenstein dem Generalsekretariat der Kommission der Europäischen 
Union unverzüglich die Erfüllung der verfassungsrechtlichen Vorausset-
zungen notifizieren. 
Dieser Notenaustausch wird zum Zeitpunkt der Notifikation durch das 
Fürstentum Liechtenstein über die Erfüllung seiner verfassungsrechtli-
chen Voraussetzungen in Kraft treten. 
Die Mission des Fürstentums Liechtenstein bei der Europäischen Union 
benützt die Gelegenheit, um das Generalsekretariat der Europäischen 
Kommission ihrer ausgezeichneten Hochachtung zu versichern. 

 
Identität illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger oder Staatenloser und über der Gefah-
renabwehr und Strafverfolgung dienende Anträge der Gefahrenabwehr- und Strafverfol-
gungsbehörden der Mitgliedstaaten und Europols auf den Abgleich mit Eurodac-Daten, 
zur Änderung der Verordnungen (EU) 2018/1240 und (EU) 2019/818 des Europäischen 
Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 603/2013 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates (ABl. L, 2024/1358, 22.5.2024) 
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